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und in diesem Zusammenhang Mittel und Wege zur Ver- "Ergänzung zur ‘Agenda für den Frieden’", insbesondere deren
besserung der Koordinierung zwischen dem Sonderausschuß Anlage II mit dem Titel "Die Frage der von den Vereinten
und anderen Arbeitsgruppen zu erwägen, die sich mit der Nationen verhängten Sanktionen",
Reform der Organisation, namentlich der diesbezüglichen
Rolle des Vorsitzenden des Sonderausschusses, befassen;

7. ersuchtden Sonderausschuß, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über d) die Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom
seine Tätigkeit vorzulegen; 22. Februar 1995 ,

8. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses
für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten
Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

72. Plenarsitzung
15. Dezember 1997

52/162. Durchführung der Bestimmungen der Charta der
Vereinten Nationen bezüglich der Hilfe für Dritt-
staaten, die von der Anwendung von Sanktionen
betroffen sind

Die Generalversammlung,

besorgtüber die besonderen wirtschaftlichen Probleme,
vor die sich bestimmte Staaten infolge der Durchführung von
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen gestellt sehen, die der h) die Berichte des Generalsekretärs über die Anwen-
Sicherheitsrat gegen andere Staaten ergriffen hat, sowie dung der Bestimmungen der Charta bezüglich der Hilfe für
berücksichtigend, daß die Mitglieder der Vereinten Nationen Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen gemäß
nach Artikel 49 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet Kapitel VII der Charta betroffen sind ,
sind, einander bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat
beschlossenen Maßnahmen gemeinsam handelnd Beistand zu
leisten,

unter Hinweis darauf, daß Drittstaaten, die sich vor
besondere wirtschaftliche Probleme dieser Art gestellt sehen,
nach Artikel 50 der Charta das Recht haben, den Sicherheitsrat
zwecks Lösung dieser Probleme zu konsultieren,

in der Erwägung, daß weitere geeignete Konsultations-
verfahren geprüft werden sollten, die eine wirksamere Ausein-
andersetzung mit den in Artikel 50 der Charta genannten
Problemen ermöglichen,

unter Hinweisauf

a) den Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel
"Agenda für den Frieden" , insbesondere dessen Ziffer 41,39

b) ihre Resolution 47/120 A vom 18. Dezember 1992
mit dem Titel "Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diplo-
matie und damit zusammenhängende Fragen", ihre Resolution
47/120 B vom 20. September 1993 mit dem Titel "Agenda für
den Frieden", insbesondere deren Abschnitt IV mit dem Titel
"Besondere wirtschaftliche Probleme aufgrund der Durch-
führung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen", ihre
Resolution 51/242 vom 15. September 1997 mit dem Titel

c) das Positionspapier des Generalsekretärs mit dem
Titel "Ergänzung zur ‘Agenda für den Frieden’" ,40

41

e) den Bericht des Generalsekretärs aufgrund der42

Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats zur Frage der43

besonderen wirtschaftlichen Probleme von Staaten aufgrund
von nach Kapitel VII der Charta verhängten Sanktionen,

f) die Berichte des Generalsekretärs über Wirtschafts-
hilfe für Staaten, die von der Durchführung der Resolutionen
des Sicherheitsrats betroffen sind, mit denen Sanktionen gegen
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro)
verhängt wurden , sowie die Resolutionen der Generalver-44

sammlung 48/210 vom 21. Dezember 1993, 49/21 A vom
2. Dezember 1994, 50/58 E vom 12. Dezember 1995 und
51/30 A vom 5. Dezember 1996,

g) die Berichte des Sonderausschusses für die Charta der
Vereinten Nationen und die Stärkung der Rolle der Organisa-
tion aus den Jahren 1994, 1995, 1996 und 1997 ,45

46

Kenntnis nehmendvon dem jüngsten, im Einklang mit der
Resolution 51/208 der Generalversammlung vom 17. De-
zember 1996 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs ,47

unter Hinweisdarauf, daß die Frage der Hilfe für Dritt-
staaten, die von der Anwendung von Sanktionen betroffen
sind, vor kurzem in mehreren Foren, darunter in der General-
versammlung und ihren Nebenorganen sowie im Sicherheits-
rat, behandelt worden ist,

sowie unter Hinweisauf die Maßnahmen, die der Si-
cherheitsrat im Einklang mit der Erklärung des Präsidenten des
Sicherheitsrats vom 16. Dezember 1994 ergriffen hat, der48
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zufolge im Rahmen der Bemühungen des Rates zur Ver- schließlich geeigneter Mittel und Wege zur Erhöhung der
besserung des Informationsflusses und des Gedankenaus- Wirksamkeit der Methoden und Verfahren, die bei der Prüfung
tauschs zwischen den Ratsmitgliedern und den anderen von Hilfeersuchen der betroffenen Länder Anwendung finden;
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen häufiger öffentliche
Sitzungen abgehalten werden sollen, insbesondere in der 2.begrüßt nochmalsdie vom Sicherheitsrat seit der
Anfangsphase der Behandlung eines Themas, Verabschiedung der Resolution 50/51 der Generalversamm-

betonend, daß bei der Ausarbeitung von Sanktionsrege- Wirksamkeit und Transparenz der Sanktionsausschüsse, bittet
lungen die möglichen Auswirkungen der Sanktionen auf den Rat um die Durchführung dieser Maßnahmen und emp-
Drittstaaten gebührend berücksichtigt werden sollen, fiehlt dem Rat eindringlich, sich auch künftig darum zu

in diesem Zusammenhangnachdrücklich hinweisendauf verbessern, ihre Arbeitsabläufe zu straffen und den Vertretern
die Befugnisse des Sicherheitsrats nach Kapitel VII der Charta der Staaten, die sich infolge der Durchführung von Sanktionen
sowie die Hauptverantwortung des Rates nach Artikel 24 der vor besondere wirtschaftliche Probleme gestellt sehen, den
Charta für die Wahrung des Weltfriedens und der interna- Zugang zu diesen Ausschüssen zu erleichtern;
tionalen Sicherheit, um ein schnelles und wirksames Handeln
der Vereinten Nationen zu gewährleisten, 3.ersuchtden Generalsekretär, die Bestimmungen der

unter Hinweisdarauf, daß ein Mitglied der Vereinten che Leitlinien für technische Methoden, die von den ent-
Nationen, das nicht Mitglied des Sicherheitsrats ist, nach sprechenden Dienststellen des Sekretariats anzuwenden sind,
Artikel 31 der Charta ohne Stimmrecht an der Erörterung jeder sowie der Ziffern 4 bis 6 der Resolution 51/208 weiter durch-
vor den Sicherheitsrat gebrachten Frage teilnehmen kann, zuführen und auch künftig regelmäßig Informationen über
wenn der Rat der Auffassung ist, daß die Interessen dieses internationale Hilfe zusammenzustellen und zu koordinieren,
Mitglieds besonders betroffen sind, die von der Durchführung von Sanktionen betroffene Drittstaa-

in Anerkennung dessen, daß die Verhängung von Sanktio- einer Methode zur Bewertung der schädlichen Auswirkungen
nen nach Kapitel VII in Drittstaaten besondere wirtschaftliche zu arbeiten, die Drittstaaten tatsächlich entstanden sind, und
Probleme verursacht hat und daß es gilt, verstärkte An- Maßnahmen zur Prüfung innovativer und praktischer Hilfs-
strengungen zur Überwindung dieser Probleme zu unterneh- maßnahmen für die betroffenen Drittstaaten zu ergreifen;
men,

sowie in der Erkenntnis, daß Hilfe für Drittstaaten, die von eigen, in der ersten Hälfte des Jahres 1998 eine Tagung einer
der Anwendung von Sanktionen betroffen sind, weiter zu Ad-hoc-Sachverständigengruppe einzuberufen, mit dem Ziel,
einem wirksamen und umfassenden Vorgehen der interna- eine Methode zur Bewertung der Auswirkungen zu entwik-
tionalen Gemeinschaft bei vom Sicherheitsrat verhängten keln, die Drittstaaten infolge der Durchführung von
Sanktionen beitragen würde, Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen tatsächlich entstanden

ferner in der Erkenntnis, daß die internationale Gemein- Sachverständigengruppe die besonderen Probleme und
schaft als solche und insbesondere die internationalen In- Bedürfnisse der Entwicklungsländer, die sich infolge der
stitutionen, die wirtschaftliche und finanzielle Hilfe gewähren, Durchführung von Zwangsmaßnahmen vor besondere wirt-
auch weiterhin die besonderen wirtschaftlichen Probleme schaftliche Probleme gestellt sehen, gebührend berücksichtigt,
berücksichtigen und wirksamer angehen sollten, vor die sich macht sich außerdem die Empfehlung des Generalsekretärs zu
Drittstaaten aufgrund der Durchführung von Vorbeugungs- eigen, die Sachverständigengruppe möge innovative und
oder Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats nach Kapitel VII praktische Hilfsmaßnahmen prüfen, die die zuständigen
der Charta gestellt sehen, unter Berücksichtigung ihrer Organisationen sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Größenordnung und der nachteiligen Auswirkungen, die diese Systems der Vereinten Nationen zugunsten der betroffenen
Probleme auf die Volkswirtschaft dieser Staaten haben, Drittstaaten ergreifen könnten, und ersucht den Generalsekre-

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 50/51 vom 11. De- Tagung einen Bericht über die Ergebnisse der Tagung der
zember 1995 und 51/208 vom 17. Dezember 1996, Sachverständigengruppe vorzulegen;

1. bittet den Sicherheitsraterneut, die Einführung 5. bekräftigtdie bedeutsame Rolle, die der Generalver-
weiterer Mechanismen beziehungsweise gegebenenfalls sammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und dem Pro-
Verfahren für möglichst frühzeitig erfolgende Konsultationen gramm- und Koordinierungsausschuß dabei zukommt, die
nach Artikel 50 der Charta der Vereinten Nationen mit wirtschaftlichen Hilfsbemühungen der internationalen Ge-
Drittstaaten, die sich aufgrund der Durchführung von meinschaft und des Systems der Vereinten Nationen für
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats Staaten, die sich infolge der Durchführung von vom Sicher-
nach Kapitel VII der Charta vor besondere wirtschaftliche heitsrat verhängten Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen
Probleme gestellt sehen oder gestellt sehen könnten, im vor besondere wirtschaftliche Probleme gestellt sehen, nach
Hinblick auf die Lösung dieser Probleme zu erwägen, ein- Bedarf zu mobilisieren und zu überwachen und gegebenenfalls

lung ergriffenen weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der

bemühen, die Arbeitsweise dieser Ausschüsse weiter zu

Resolution 50/51 der Generalversammlung betreffend mögli-

ten in Anspruch nehmen können, weiter an der Entwicklung

4. macht sichden Vorschlag des Generalsekretärszu

sind, ersucht in diesem Zusammenhang darum, daß die

tär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten
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auch Lösungen für die besonderen wirtschaftlichen Probleme "Jeder Hauptausschuß wählt einen Vorsitzenden, drei Stellver-
dieser Länder aufzuzeigen; tretende Vorsitzende und einen Berichterstatter";

6. bittet die Organisationen des Systems der Vereinten 2.beschließt außerdem, daß diese Änderung ab der
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, andere dreiundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung in Kraft
internationale Organisationen, die Regionalorganisationen und tritt.
die Mitgliedstaaten, auch künftig gegebenenfalls gezielter und
unmittelbarer auf die besonderen wirtschaftlichen Probleme
von Drittstaaten einzugehen, die von nach Kapitel VII der
Charta verhängten Sanktionen betroffen sind, und zu diesem
Zweck Mittel und Wege zur Verbesserung der Konsultations-
verfahren zu prüfen, um einen konstruktiven Dialog mit diesen
Staaten aufrechtzuerhalten, insbesondere auch durch regel-
mäßige und häufige Zusammenkünfte sowie gegebenenfalls
durch spezielle Zusammenkünfte zwischen den betroffenen unter Hinweisauf ihre Resolution 49/60 vom 9. Dezember
Drittstaaten und der Gebergemeinschaft unter Beteiligung der 1994, mit der sie die Erklärung über Maßnahmen zur Beseiti-
Organe der Vereinten Nationen und anderer internationaler gung des internationalen Terrorismus verabschiedet hat, sowie
Organisationen; ihre Resolution 51/210 vom 17. Dezember 1996,

7. ersuchtden Sonderausschuß für die Charta und die nach Behandlungdes Wortlauts des Entwurfs des Über-
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen, auf seiner Tagung einkommens zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschlä-
1998 die Frage der Durchführung der Bestimmungen der ge, der von dem mit Resolution 51/210 der Generalversamm-
Charta bezüglich der Hilfe für Drittstaaten, die von der lung vom 17. Dezember 1996 eingesetzten Ad-hoc-Ausschuß
Anwendung von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta und der Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschusses erarbeitet
betroffen sind, auch weiterhin vorrangig zu behandeln und wurde,
dabei alle diesbezüglichen Berichte des Generalsekretärs, die
zu diesem Thema unterbreiteten Vorschläge, die auf der
zweiundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung im
Sechsten Ausschuß abgehaltene Aussprache zu dieser Frage
und den Text zur Frage der von den Vereinten Nationen
verhängten Sanktionen in Anlage II der Resolution 51/242 der
Generalversammlung sowie die Durchführung der Bestimmun-
gen der Resolutionen 50/51 und 51/208 der Generalversamm- 2.fordert alle Staatennachdrücklich auf, das Überein-
lung und dieser Resolution zu berücksichtigen; kommen zu unterzeichnen und zu ratifizieren, es anzunehmen

8. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

72. Plenarsitzung
15. Dezember 1997

52/163. Änderung der Regel 103 der Geschäftsordnung Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 2837 (XXVI) vom
17. Dezember 1971, insbesondere Ziffer 42 der Anlage II mit
dem Titel "Beratungsergebnisse des Sonderausschusses für die
Rationalisierung der Verfahren und der Organisation der
Generalversammlung", die als Anhang V der Geschäfts-
ordnung der Generalversammlung wiedergegeben ist,

unter Berücksichtigungdes zunehmenden Arbeits-
volumens der Hauptausschüsse der Generalversammlung,

in der Auffassung, daß alle Regionalgruppen im Präsidium
der Hauptausschüsse vertreten sein sollten,

1. beschließt, den ersten Satz der Regel 103 der Ge-
schäftsordnung der Generalversammlung wie folgt zu ändern:

72. Plenarsitzung
15. Dezember 1997

52/164. Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung
terroristischer Bombenanschläge

Die Generalversammlung,

49

50

1. verabschiedetdas Internationale Übereinkommen zur
Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge, das dieser
Resolution als Anlage beigefügt ist, und beschließt, das
Übereinkommen am Amtssitz der Vereinten Nationen in New
York vom 12. Januar 1998 bis zum 31. Dezember 1999 zur
Unterschrift aufzulegen;

beziehungsweise zu billigen oder ihm beizutreten.

72. Plenarsitzung
15. Dezember 1997

ANLAGE

 Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung
terroristischer Bombenanschläge

eingedenkder Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen betreffend die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit und die Förderung gut-
nachbarlicher und freundschaftlicher Beziehungen und der
Zusammenarbeit zwischen den Staaten,

zutiefst besorgtüber die weltweite Eskalation terroristi-
scher Handlungen in allen ihren Formen und Ausprägungen,

unter Hinweisauf die Erklärung anläßlich des fünfzigsten
Jahrestages der Vereinten Nationen vom 24. Oktober 1995 ,51

sowie unter Hinweisauf die der Resolution 49/60 der
Generalversammlung vom 9. Dezember 1994 als Anlage

 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste49

Tagung, Beilage 37 (A/52/37).
 Siehe A/C.6/52/L.3, Anhang I.50

 Siehe Resolution 50/6.51




